
 

 

  TOP …….... 
 

 
 

 

 Mainz, 24.01.2014 

 

 

Antrag 1343/2013/1 zur Sitzung Stadtrat am 11.09.2013 

 

Kulturstätte Zwerchallee schaffen (DIE LINKE.) 
 

Der Stadtrat möge beschließen: 

 
…die Stadt Mainz zu verpflichten eines der in ihrem Eigentum befindlichen Gebäude in der 
Zwerchallee, bevorzugt das Haus Zwerchallee 20, der freien unkommerziellen soziokultu-
rellen Szene kostenlos zur Verfügung zu stellen.  
 
Dazu wird die Eigentümerin mit Mitteln aus dem städtischen Haushalt die Grundvoraus-
setzungen für eine Nutzbarkeit im Rahmen der gesetzlichen Notwendigkeiten schaffen. Mit 
den Kulturschaffenden ist ein Zwischennutzungsvertrag zu schließen, der eine kurzfristige 
Kündigung zulässt, sollte eine anderweitige Verwendung des Areals realisiert werden. 

 

 

Begründung: 

 
Mit dieser Entscheidung werden vielfältige Bedürfnisse unserer Lebensgemeinschaften in 
Mainz gleichzeitig abgedeckt:  
 
Das Versprechen der Kulturdezernentin, den KünstlerInnen der freischaffenden subkultu-
rellen Szene rund um die AktivistInnen der Oberen Austraße eine innerstädtische Wir-
kungsstätte bereitzustellen, kann endlich erfüllt werden. 
 
Dem oft zitierten Getto-Image der Zwerchallee wird durch die Schaffung dieses Wirkungs-
feldes entgegengewirkt, zugleich werden die Grundsteine für einen Wandel hin zu einer 
vielfältig nutzbaren Begegnungsstätte gelegt. 
 
Den vorübergehend in den Häusern 14 und 16 untergebrachten Flüchtlingen wird das Ge-
fühl der Isolation genommen und die Integration in unsere Gesellschaft durch den direkten 
Kontakt mit den weltoffenen, meist jungen Menschen der Kulturszene erleichtert. 
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Die Leerstände werden endlich einer sinnvollen Verwendung zugeführt, ohne dabei die 
stadtnahe Gesellschaft wesentlich einzubinden, da die AktivistInnen eines soziokulturellen 
Zentrums bekanntermaßen eine autonome Selbstverwaltung pflegen und die anfallenden 
Nebenkosten tragen. 
 
Weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
 
 
 
 
Dieter Hofem 
29.08.2013/08:30 h 
06.09.2013/18:35 h (Änderung) 
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